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1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §89

§ 89 beruh t auf der von der XXI. UNO-Vollversammlung am 16. 12. 1966 
beschlossenen M enschenrechtskonvention. Ih r  Art. 20 fordert:
— jede K riegspropaganda und jedes E intreten  für nationale, rassische oder 

religiöse Feindschaft, das eine A nstiftung zur Diskrim inierung, Feind
seligkeit oder G ew alt darstellt, durch Gesetz zu verbieten.
Kriegshetze und -propaganda w idersprechen auch gern. Art. 2 UNO- 

C harta dem  Verbot der D rohung und A nw endung von G ewalt in den 
in ternationalen  Beziehungen.

Dam it entspricht § 89 bedeutsam en völkerrechtlichen Dokumenten. Er 
erfaß t ideologische V orbereitungshandlungen zu Aggressionskriegen und 
Aggressionsakten m it dem Ziel, sie im  Keim e zu ersticken.

2. Der T atbestand erfaß t zunächst das Propagieren eines Aggressions
krieges (§ 85), eines Aggressionsaktes (§ 86), der Verwendung von

Atomwaffen oder anderen Massenvernichtungsmitteln zu Aggressions
zwecken.

Propagieren erfaß t die systematische schriftliche oder mündliche V er
breitung von Ideen, Lehren und G rundsätzen, die darauf gerichtet sind, 
un te r M ißachtung von völkerrechtlichen G rundsätzen auf die Bevölkerung 
des eigenen S taates oder anderer S taaten  ideologisch einzuw irken, um  sie 
den Zielen der im perialistischen Aggressionspolitik gefügig zu machen 
oder um  sie abzuschrecken. Unerheblich ist die Form der Tätigkeit des 
Propagierens, z. B. mündlich durch M assenkom m unikationsm ittel (Rund
funk, Film, Fernsehen, Reden, Vorträge, K om m entare usw.) oder schrift
lich in Büchern und Schriften (Zeitungen, Zeitschriften usw.). So wird 
z. B. die Politik  der N ichtanerkennung der DDR von der Bonner Regie
rung u. a. gerade zur V erschleierung ih rer A ggressionsvorbereitungen 
betrieben, w enn w estdeutsche P olitiker und Juristen  behaupten, daß die 
DDR kein S taat, sondern ein Bestandteil des „Deutschen Reiches“ sei, 
das von der westdeutschen Regierung repräsen tiert w erde (Alleinver
tretungsanm aßung) .

Notwendige Voraussetzung fü r die A nw endung des Tatbestandes ist, 
daß das Propagieren zu Aggressionszwecken erfolgt, d. h., es m uß eine k au 
sale V erknüpfung zwischen dem Propagieren und dem erstrebten  Ziel 
gegeben sein. Zu Aggressionszwecken erfolgt das Propagieren, wenn es 
i. S. der ideologischen Aggression zur A ndrohung von aggressiven H and
lungen erfolgt. Dam it sind auch wichtige A bgrenzungskriterien zu §§ 92, 
106 Abs. 1 Ziff. 4, § 220 Abs. 2 gegeben.

3. • In der zweiten A lternative des § 89 w ird die Aufforderung zum
Bruch völkerrechtlicher Vereinbarungen, die der Wahrung und 

Festigung des Friedens dienen, un ter S trafe gestellt.
Vom T atbestand w erden alle A rten völkerrechtlicher V erträge erfaßt.

Das M erkm al A uffordern erfaßt die Einw irkung auf andere m it der 
Zielsetzung, deren Entscheidung zu einem H andeln zu bestimm en, das 
zum Bruch völkerrechtlicher V ereinbarungen füh rt bzw. führen kann, so 
z. B. durch Politiker, Redakteure, K om m entatoren in der Öffentlichkeit.


